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Zusammenfassung 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm plant den Umbau der versetzten Einmündungen der 
St2084 (Kühbach) B300 - Scheyern mit der Kreisstraße PAF 7 in einen Kreisverkehr. Das 
Vorhaben liegt in der Gemeinde Gerolsbach im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm. Das 
umliegende Gebiet ist nicht durch einen Bebauungsplan umfasst. 
 
Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen: 
Nach der 16. BImSchV /2/ stellt die Errichtung eines Kreisverkehrs einen erheblichen 
baulichen Eingriff dar, so dass über eine schalltechnische Überprüfung zu ermitteln ist, 
ob darüber hinaus eine wesentliche Änderung vorliegt. Die geltenden Kriterien für eine 
solche sind im Kapitel 4 dieser Untersuchung aufgeführt. 
Die Immissionsorte sind in den Anlagen dargestellt, wobei in den Anlage 2.1 und Anlage 
2.2 die Ist-Situation und in den Anlage 2.3 und Anlage 2.4 die Plan-Situation dargestellt 
ist. In der Anlage 2.5 sind beide Ergebnisse tabellarisch gegenübergestellt. 
Die Beurteilung und Bewertung der vom Straßenverkehr emittierten Geräusche erfolgt 
nach der 16. BImSchV /2/ und der RLS-90 /6/. 
 
Basis für die Beurteilung sind die Verkehrsmengenzahlen zur Verkehrsbelegung der re-
levanten Straßen aus der Grundlage „Straßenverkehrszählung 2010“ Verkehrsmengen 
Atlas Bayern /8/. Die Immissionspegel sind auf einen Prognosehorizont von 15 Jahren 
mit einem Zuschlag von 20 % abgestellt. Da die Grundlage „Straßenverkehrszählung 
2015“ Verkehrsmengen Atlas Bayern eine geringere durchschnittliche, tägliche Ver-
kehrsstärke angibt und zudem nicht mehr alle vorliegend relevanten Straßen in ihr ent-
halten sind, wird die „Straßenverkehrszählung 2010“ als Grundlage herangezogen /13/. 
 
Wie der Vergleich der beiden Situationen in der Anlage 2.5 zeigt, werden durch den 
erheblichen baulichen Eingriff die Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-
kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms nicht um mindestens 3 dB(A) oder auf mindes-
tens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht. Die Beurtei-
lungspegel nehmen durch die Planungssituation entsprechend der Anlage 2.5 um ma-
ximal 1,4 dB(A) zu. 
Somit ist die Änderung nicht wesentlich, so dass unter der Maßgabe der vorliegenden 
Planungsgrundlagen und Verkehrsdaten aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken 
gegen die Einrichtung des Kreisverkehrs bestehen. 
 
Hinsichtlich des maßgeblichen Immissionsortes IO3 ist festzuhalten, dass dieser nicht 
mehr existent ist, sich hier allerdings an der Südwestfassade die Immissionspegel um 
1,4 dB(A) erhöhen würden. 
An der Nordostfassade des bestehenden Immissionsortes IO1 erhöhen sich die Immis-
sionspegel um maximal 1,0 dB(A). Weitere Pegelerhöhungen liegen unter diesem Wert 
von 1,0 dB(A).  
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1. Aufgabenstellung 

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm plant den Umbau der versetzten Einmündungen der 
St2084 (Kühbach) B300 - Scheyern mit der Kreisstraße PAF 7 in einen Kreisverkehr. Das 
Vorhaben liegt in der Gemeinde Gerolsbach im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm. Das 
umliegende Gebiet ist nicht durch einen Bebauungsplan umfasst. 
 
Das Straßenbauvorhaben (Einbau eines Kreisverkehrs) stellt gemäß der Verkehrslärm-
schutzverordnung (16. BImSchV /2/) einen erheblichen baulichen Eingriff dar, hinsicht-
lich dem zu prüfen ist, ob die Änderungen am Verkehrsweg wesentlich sind. Trifft dies 
zu, sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, ggf. unter Festlegung von Schall-
schutzmaßnahmen, einzuhalten. 
 
 
Vor diesem Hintergrund ist durch unser Ingenieurbüro durchzuführen: 

 Schalltechnische Prognoseberechnungen zur Ermittlung des maßgeblichen Außen-
lärmpegels unter Berücksichtigung der relevanten Verkehrswege (hier: St 2084, 
Kr PAF 7/ 8) 

 Vergleich der Ist- und Plansituation hinsichtlich der Außenlärmpegeln an den maß-
geblichen Immissionsorten 

 
Ist-Situation Plan-Situation 
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2. Ausgangssituation 

2.1. Örtliche Gegebenheiten 

Quelle:  Landesamt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung /10/ 

 Die umliegende Nutzung gliedert sich in: 

 Dorfgebiet umgebend (laut FNP /11/) 

Hervortretende, signifikante Einzelschallquel-
len im Bereich der Nachbarschaft wurden bei 
der Ortseinsicht am 03.12.2018 /10/ nicht 
festgestellt. 
Das umliegende Gelände ist weitgehend 
eben, so dass in der Topografie keine schall-
abschirmenden Geländeformen begründet 
sind. 

 
 

2.2. Bilddokumentation zur Ortseinsicht am 03.12.2018 

 

Bild 1: St 2084; Kr PAF 7, Südeinmündung 

 

Bild 2: St 2084; Kr PAF 7, Nordeinmündung 
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Bild 3: IO1 

 

Bild 4: IO2 

 

Bild 5: IO3 (nicht mehr existent) 

 

Bild 6: IO4 

 

Bild 7: IO5 
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3. Quellen- und Grundlagenverzeichnis 

3.1. Rechtliche (Beurteilungs-) Grundlagen 

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), geändert durch Artikel 1, Gesetz vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1740) 

/2/ Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV - vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146) 

/3/ Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) vom 
24.08.2016 

/4/ OVG Münster, Az: 2 B 1095/12, vom 16.11.2012 

 

3.2. Normen und Berechnungsgrundlagen 

/5/ DIN-Richtlinie 18005-1, „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 Berechnungsverfahren, Beuth Verlag, 
Berlin, vom Juli 2002, mit Beiblatt 1 „Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 
Planung“, vom Mai 1987 

/6/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90, Stand: April 1990 
/7/ DIN 4109:2016-07 Schallschutz im Hochbau 
/8/ Verkehrsmengenzahlen zur Verkehrsbelegung der relevanten Straßen aus der Grundlage „Straßen-

verkehrszählung 2010“ Verkehrsmengen Atlas Bayern im Rahmen des Bayerischen Straßeninforma-
tionssystem BAYSIS, Stand vom Jahr 2010 

 

3.3. Planerische und sonstige Grundlagen 

/9/ SoundPLAN-Manager, Version 7.4, Braunstein + Berndt GmbH,  
71522 Backnang - Berechnungssoftware mit Systembibliothek 

/10/ Ortseinsicht am 03.12.2018 durch den Unterzeichner 
/11/ Gebietseinstufung über Gemeinde Gerolsbach am 14.08.2014 
/12/ Pläne über WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH per E-Mail am 26.11.2018, 03.12.2018 
/13/ Besprechung in der Regierung von Oberbayern mit den Projektbeteiligten am 03.12.2018 
/14/ Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München: 

 TopMaps Digitale Ortskarte 1:10 000 
 Digitale Flurkarte, Digitales Geländemodell – Online Bestellung 13.08.2014 
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4. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben 

4.1. Allgemeine Anforderungen an den Schallschutz 

Den Neubau bzw. die wesentliche Änderung von Verkehrswegen regelt das Bundes- 
Immissionsschutzgesetz /1/ in Verbindung mit der Sechzehnten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung /2/). 
Nach § 1 der 16. BImSchV ist bei Neu-, Aus- oder Umbaumaßnahmen von Straßen zu 
unterscheiden, ob ein Neubau vorliegt, eine durchgehende Fahrspur angebaut wird (di-
rekte wesentliche Änderung) oder nur ein erheblicher baulicher Eingriff erfolgt (z.B. 
Verlegung der Straßenachse oder Änderung der Straßengradiente, Anbau von Ein- oder 
Ausfädelspuren sowie von Zusatzfahrstreifen, Einbau eines Kreisverkehrsplatzes). 
 
Als Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen dienen die Immissions-
grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV /2/). 
 

4.2. Anforderungen nach 16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung 

Je nach Schutzbedürftigkeit gelten nach /2/ folgende Immissionsgrenzwerte: 

Gebietscharakter 
Immissionsgrenzwerte 

Tag Nacht 

Krankenhaus, Schule, Kur-/Altenheim 57 dB(A) 47 dB(A) 

Allgemeine/ reine Wohngebiete (WA/WR) 59 dB(A) 49 dB(A) 

Kern-/Dorf-/Mischgebiet (MK/MD/MI) 64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE) 69 dB(A) 59 dB(A) 

Die Nachtzeit dauert von 22:00 – 06:00 Uhr 

Ein Eingriff gilt im Sinne von §1 Abs 2 als wesentlich bzw. als erheblicher baulicher Ein-
griff, wenn ein Verkehrsweg mit durchgehenden Fahrstreifen/ Gleisen baulich erweitert 
wird oder der Beurteilungspegel: 

 um mindestens 3 dB(A) erhöht wird oder  
(Aufgrund der Rundungsregel (aufrunden auf ganze dB(A)) ist eine Pegelerhö-
hung von 3 dB(A) per Definition gegeben, wenn die Differenz mindestens + 
2,1 dB(A) beträgt.) 

 tagsüber/nachts auf mindestens 70/60 dB(A) erhöht wird oder 
 für Objekte außerhalb von Gewerbegebieten, mit Beurteilungspegeln im Bestand 

von tagsüber/nachts 70/60 dB(A), weiter erhöht werden; 

Bei wesentlicher Änderung und Überschreitung der Immissionsgrenzwerte besteht dem 
Grunde nach ein Anspruch auf Maßnahmen zur Lärmvorsorge (baulicher Schallschutz). 
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5. Beurteilung 

5.1. Allgemeines 

Als Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen dienen die Immissions-
grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV, /2/). 
Die Beurteilungspegel für den Straßenverkehr werden nach der 16. BImSchV /2/ und 
der Richtlinie RLS 90 /6/ ermittelt und bewertet. 
 
 

5.2. Berechnungssoftware 

Unter Verwendung des EDV-Programms „SoundPLAN“ wird ein digitales Geländemodell 
zur Schallausbreitungsrechnung erzeugt. Hierfür wurden über die Bayerische Vermes-
sungsverwaltung eine digitale Flurkarte (DFK) sowie ein digitales Geländemodell (DGM) 
bezogen /13/. 
Neben den Geräuschquellen und Immissionsorten werden die untersuchten und umlie-
genden (Gewerbe-) Bauten, an denen die Schallstrahlen gebeugt und reflektiert wer-
den, digital nachgebildet. 
 
 

5.3. Grundsätzliche Aussagen über die Mess- und Prognoseunsicherheit 

Messunsicherheit 
Die Messunsicherheit ist von der Güte der verwendeten Prüfmittel und insbesondere 
von der Durchführung vor Ort abhängig. Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

 ausschließlich Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 60651, 
DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von ± 0,7 dB verwendet. Dies 
garantieren auch die entsprechenden Eichscheine. 

Bei (Abnahme-) Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden grund-
sätzlich nur geeichte Schallpegelmesser eingesetzt. 
Mit Verweis auf DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem Vertrauensniveau 
von 0,8 mit einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Geräten von ± 1 dB gerechnet werden. 
Die Pegelkonstanz der verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 60942 kann 
mit ± 0,1 dB angegeben werden. 

 bei der Durchführung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Stan-
dards (DIN-Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitäts-) 
Anforderungen eingehalten. 

Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei höchstens ± 1 dB. 
Sofern geltende Standards wie z.B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur 
Messunsicherheit vorgeben werden diese angewandt. 
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Prognoseunsicherheit 
Die Genauigkeit ist abhängig von u. a. den zugrundegelegten Eingangsdaten (Schallleis-
tungspegel, Vermessungsamtdaten etc.). Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

 digitale Flurkarten (DFK) sowie ein digitales Geländemodell (DGM) über die (Bay-
erische) Vermessungsverwaltung bezogen zumindest aber vom Planer in digitaler 
Form (dxf-Format) angefordert. 

 Softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf den SoundPLAN-
Manager der Braunstein + Berndt GmbH, 71522 Backnang zurückgegriffen. Eine 
Konformitätserklärung des Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 - Soft-
ware-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien - Quali-
tätsanforderungen und Prüfbestimmungen - liegt vor. 

 für die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus Literatur und 
Fachstudien und/oder Herstellerangaben und/oder eigene Messungen herange-
zogen. Diese Daten sind hinreichend empirisch und/oder durch eine Vielzahl von 
Einzelereignissen verifiziert und/oder von renommierten Institutionen verfasst. 

Für die Schallausbreitungsrechnung verweist die TA-Lärm auf die Regelungen der DIN 
ISO 9613-2, die einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht. In Tabelle 5 gibt 
die DIN ISO 9613-2 eine geschätzte Genauigkeit von höchstens ± 3 dB an, was bei ei-
nem Vertrauensintervall von 95 % einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht. 
Die Beurteilungspegel werden für den jeweils ungünstigsten Betriebszustand – Maxi-
malauslastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale Einwirkzeit (24h) usw. – ermittelt. 
Eine ggf. Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kompensiert, so 
dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. 
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5.4. Immissionsorte 

Die Immissionsorte liegen nicht im Umgriff eines rechtskräftigen Bebauungsplanes. In 
Anlehnung an den Flächennutzungsplan /11/ werden die Fassaden der Immissionsorte 
mit der Einstufung als Mischgebiet festgelegt. 

Immissionsort 
Straße, 

FlNr. 
Gebiets-

charakter* 
Nutzung 

IO1 
Aichacher Straße 3 

6/2 
Mischgebiet** Wohnen 

IO2 
Schrobenhausener Straße 1 

3 
Mischgebiet** Wohnen 

IO3*** 
Schrobenhausener Straße 4 

5 
Mischgebiet** Wohnen 

IO4 
Schrobenhausener Straße 2 

7 
Mischgebiet** Wohnen 

IO5 
Pfaffenhofener Straße 2 

247/5 
Mischgebiet** Wohnen 

*Die letztendliche Festsetzung des Gebietscharakters obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde 
** Laut Flächennutzungsplan /11/ weisen die Immissionsorte „Dorfgebiet“ als Gebietseinstufung 

auf. Nach /13/ befindet sich keine aktive Landwirtschaft mehr im Nahbereich des Vorhabens. 
Allerdings finden sich kleinere Gewerbeansiedlungen (z.B. Einzelhandel), weshalb die Einstufung 

als „Mischgebiet“ gerechtfertigter erscheint. 
*** Der Immissionsort IO3 ist nicht mehr existent. Laut /13/ besteht auf diesem Grundstück 

allerdings die Absicht der Bebauung. Aus diesem Grund wird der IO3 in vorliegender Berechnung 
trotzdem berücksichtigt. 

Die Ergebnisse werden in Form von Gebäudelärmkarten berechnet.  

 

Die Immissionsorthöhe wird in SoundPLAN im Allgemeinen für das Erdgeschoss auf Ge-
ländehöhe +2,4 m, jedes weitere Stockwerk +2,8 m festgelegt. 
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5.5. Geräuschemittenten des Verkehrslärms 

Die Grundlage der Beurteilung der IST-Situation stellen die Hauptverkehrsbelastungen 
der St 2084 und der Kreisstraßen PAF 7/ 8 dar, welche in West-Ost-Richtung bzw. in 
Nord-Süd-Richtung verlaufen. 
 
Laut Verkehrsmengenatlas 2010, Zählstelle 74339702 (Kr PAF 7) und Zählstelle 
74349701 (Kr PAF 8) /8/ besteht ein Verkehrsaufkommen von 2.296 Kfz/d an der nörd-
lichen Einmündung der PAF 7 in die St 2084.  
Laut Verkehrsmengenatlas 2010, Zählstelle 75349703 (Kr PAF 7) und Zählstelle 
75349707 (Kr PAF 8) /8/ besteht ein Verkehrsaufkommen von 2.514 Kfz/d an der südli-
chen Einmündung der PAF 7 in die St 2084. 
Um einen Maximalansatz im Knotenpunkt bzw. im geplanten Kreisverkehr darzustellen 
wird davon ausgegangen, dass sich die Verkehrsströme der Zählstellen 74339702 
(Kr PAF 7) und 74349701 (Kr PAF 8) sowie der Zählstellen 75349703 (Kr PAF 7) und 
75349707 (Kr PAF 8) addieren und nördlich bzw. südlich in die St 2084 einmünden. 
Laut Verkehrsmengenatlas 2010, Zählstelle 74349512 (St 2084) /8/ besteht ein Ver-
kehrsaufkommen von 2.483 Kfz/d. Die Zählstelle liegt östlich der Gemeinde Gerolsbach. 
Im Sinne einer negativen Abschätzung am IO1 wird die St 2084, in den Situationsbe-
rechnungen, über die gesamte Länge mit den Werten der Zählstelle 74349512 belegt. 
 
Zur Beurteilung der vom Straßenverkehr ausgehenden Geräuschsituation hinsichtlich 
der Planung des Kreisverkehrs ist die Situation entsprechend der Grafik in Anlage 1 re-
levant. 
Für die Berechnung der Plan-Situation wird für den gesamten Kreisverkehr – um die 
Berechnungen auf der sicheren Seite zu wissen – der höchste DTV der Kr PAF 7, der 
südlichen Einmündung sowie der höhere Wert des Schwerlastverkehrs der St 2084, an-
genommen. 
 
Bei der Ortseinsicht am 03.12.2018 wurde keine gesonderte Verkehrsregelung festge-
stellt. Auf der in diesem Bereich verlaufenden St 2084, Kr PAF 7 und Kr PAF 8 ist folg-
lich eine Geschwindigkeit von 50 / 50 km/h (Pkw / Lkw) anzusetzen. Der Kreisverkehr 
der Plan-Situation wird mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h durchfahren. 
 
 
Hinweis: 
Da die Grundlage „Straßenverkehrszählung 2015“ Verkehrsmengen Atlas Bayern eine 
geringere durchschnittliche, tägliche Verkehrsstärke angibt und zudem nicht mehr alle 
vorliegend relevanten Straßen in ihr enthalten sind, wird die „Straßenverkehrszählung 
2010“ als Grundlage herangezogen /13/. 
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Für das Zähljahr 2010 ergibt sich aus dem VMA die Ausgangsdatenbasis wie folgt: 

 

Zählstelle Straße DTV mt pt lmt mn pn lmn 

74339702 K ND 6 892 52 7,9 56,6 8 11,9 49,3 

Von St 2050 bis Ldkrs. Grenze PAF 

 

Zählstelle Straße DTV mt pt lmt mn pn lmn 

74349701 K PAF 8 1404 81 7,2 58,4 13 10,4 51 

Von St 2045 Strobenried bis PAF 7 Gerolsbach 

 

Zählstelle Straße DTV mt pt lmt mn pn lmn 

75349703 K PAF 7 1578 92 5,9 58,6 14 7,3 50,9 

Von Gerolsbach bis St Priel 

 

Zählstelle Straße DTV mt pt lmt mn pn lmn 

75349707 K PAF 8 936 54 4,5 56 8 5,7 48,2 

Von Gerolsbach bis St 2335 St 2084  

 

Zählstelle Straße DTV mt pt lmt mn pn lmn 

74349512 St 2084 2483 144 9,9 61,5 22 16,1 54,5 

Von L 2050 bis L 2045 Euernbach   
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Mangels konkreter (regionaler) Verkehrsprognosen wird eine Zuwachsrate von 20 % 
auf den Prognosehorizont von 15 Jahren angesetzt. 
 
Somit ergeben sich folgende Verkehrsbelastungen: 

 

 
Tabelle 1: St 2084 

 

 
Tabelle 2: PAF 7 nördliche Einmündung 
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Tabelle 3: Kreisverkehr 

 
 

 
Tabelle 4: Kr PAF 7 südliche Einmündung 
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Anlage 1 Feststellungsentwurf 

 
 
Hinweis: 
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Schalltechnischen Untersuchung mit der Auftrags-
nummer 5064.2 / 2018 - JB vom 21.12.2018 wurden noch Änderungen an der Plandar-
stellung durchgeführt. Diese betreffen nach /13/ allerdings nicht die Trassenführung, 
welche für die Schalltechnische Beurteilung relevant ist. Somit kann der eigentliche 
Feststellungsentwurf von diesem, in Anlage 1 gezeigten Plan, geringfügig abweichen. 
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Anlage 2 Verkehrslärm an den Wohngebäuden 
Anlage 2.1 Übersichtsgrafik IST - Situation - Tagzeit 
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Anlage 2.2 Übersichtsgrafik IST - Situation - Nachtzeit 
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Anlage 2.3 Übersichtsgrafik PLAN - Situation - Tagzeit 
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Anlage 2.4 Übersichtsgrafik PLAN - Situation - Nachtzeit 
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Anlage 2.5 Ergebnistabelle Verkehrslärm 
 

IST – Situation: 

 

 

 
Legende: 
HR Himmelsrichtung 
Nutzung Gebietscharakter 
SW Stockwerk 
OW Orientierungswert nach DIN 18005 – Tag bzw. Nacht 
LrT, LrN Außenpegel am Immissionsort – Tag bzw. Nacht 
diff Unter-/Überschreitung des Orientierungswertes – Tag bzw. Nacht 

 

  

LrT,diff LrN,diff

IO1 Aichacher Straße 3 EG NW MI 64 54 65,9 59,3 1,9 5,3

IO1 Aichacher Straße 3 1.OG NW MI 64 54 65,4 58,8 1,4 4,8

IO1 Aichacher Straße 3 EG NO MI 64 54 60,0 53,3 -4,0 -0,7

IO1 Aichacher Straße 3 1.OG NO MI 64 54 60,5 53,8 -3,5 -0,2

IO2 Schrobenhausener Straße 1 EG NW MI 64 54 59,6 52,8 -4,4 -1,2

IO2 Schrobenhausener Straße 1 1.OG NW MI 64 54 59,5 52,7 -4,5 -1,3

IO2 Schrobenhausener Straße 1 EG NO MI 64 54 64,5 57,8 0,5 3,8

IO2 Schrobenhausener Straße 1 1.OG NO MI 64 54 64,0 57,3 0,0 3,3

IO2 Schrobenhausener Straße 1 EG SO MI 64 54 62,0 55,3 -2,0 1,3

IO2 Schrobenhausener Straße 1 1.OG SO MI 64 54 62,4 55,7 -1,6 1,7

IO3 Schrobenhausener Straße 4 EG SW MI 64 54 64,5 57,7 0,5 3,7

IO3 Schrobenhausener Straße 4 1.OG SW MI 64 54 64,2 57,4 0,2 3,4

IO3 Schrobenhausener Straße 4 EG SO MI 64 54 60,4 53,6 -3,6 -0,4

IO3 Schrobenhausener Straße 4 1.OG SO MI 64 54 60,9 54,2 -3,1 0,2

IO4 Schrobenhausener Straße 2 EG S MI 64 54 64,0 57,3 0,0 3,3

IO4 Schrobenhausener Straße 2 1.OG S MI 64 54 64,0 57,3 0,0 3,3

IO4 Schrobenhausener Straße 2 EG W MI 64 54 61,5 54,8 -2,5 0,8

IO4 Schrobenhausener Straße 2 1.OG W MI 64 54 61,8 55,1 -2,2 1,1

IO4 Schrobenhausener Straße 2 EG S MI 64 54 62,3 55,5 -1,7 1,5

IO4 Schrobenhausener Straße 2 1.OG S MI 64 54 62,4 55,7 -1,6 1,7

IO5 Pfaffenhofener Straße 2 EG N MI 64 54 66,7 60,1 2,7 6,1

IO5 Pfaffenhofener Straße 2 1.OG N MI 64 54 65,8 59,2 1,8 5,2

LrT LrN
Diff.

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Immissionsort Etage HR Nutzung
IGWT IGWN
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Anlage 2.5 Ergebnistabelle Verkehrslärm 

 

Plan – Situation: 

 

 

 
Legende: 
HR Himmelsrichtung 
Nutzung Gebietscharakter 
SW Stockwerk 
OW Orientierungswert nach DIN 18005 – Tag bzw. Nacht 
LrT, LrN Außenpegel am Immissionsort – Tag bzw. Nacht 
diff Unter-/Überschreitung des Orientierungswertes – Tag bzw. Nacht 

 
  

LrT,diff LrN,diff

IO1 Aichacher Straße 3 EG NW MI 64 54 65,6 58,9 1,6 4,9

IO1 Aichacher Straße 3 1.OG NW MI 64 54 65,1 58,5 1,1 4,5

IO1 Aichacher Straße 3 EG NO MI 64 54 60,9 54,2 -3,1 0,2

IO1 Aichacher Straße 3 1.OG NO MI 64 54 61,5 54,7 -2,5 0,7

IO2 Schrobenhausener Straße 1 EG NW MI 64 54 59,2 52,4 -4,8 -1,6

IO2 Schrobenhausener Straße 1 1.OG NW MI 64 54 59,2 52,4 -4,8 -1,6

IO2 Schrobenhausener Straße 1 EG NO MI 64 54 63,5 56,7 -0,5 2,7

IO2 Schrobenhausener Straße 1 1.OG NO MI 64 54 63,2 56,4 -0,8 2,4

IO2 Schrobenhausener Straße 1 EG SO MI 64 54 61,5 54,8 -2,5 0,8

IO2 Schrobenhausener Straße 1 1.OG SO MI 64 54 61,9 55,2 -2,1 1,2

IO3 Schrobenhausener Straße 4 EG SW MI 64 54 65,9 59,1 1,9 5,1

IO3 Schrobenhausener Straße 4 1.OG SW MI 64 54 64,8 58,0 0,8 4,0

IO3 Schrobenhausener Straße 4 EG SO MI 64 54 60,6 53,8 -3,4 -0,2

IO3 Schrobenhausener Straße 4 1.OG SO MI 64 54 60,9 54,2 -3,1 0,2

IO4 Schrobenhausener Straße 2 EG S MI 64 54 62,9 56,2 -1,1 2,2

IO4 Schrobenhausener Straße 2 1.OG S MI 64 54 63,0 56,3 -1,0 2,3

IO4 Schrobenhausener Straße 2 EG W MI 64 54 62,0 55,2 -2,0 1,2

IO4 Schrobenhausener Straße 2 1.OG W MI 64 54 62,2 55,5 -1,8 1,5

IO4 Schrobenhausener Straße 2 EG S MI 64 54 61,4 54,8 -2,6 0,8

IO4 Schrobenhausener Straße 2 1.OG S MI 64 54 61,6 55,0 -2,4 1,0

IO5 Pfaffenhofener Straße 2 EG N MI 64 54 66,7 60,0 2,7 6,0

IO5 Pfaffenhofener Straße 2 1.OG N MI 64 54 65,8 59,2 1,8 5,2

Immissionsort Etage HR Nutzung
IGWT LrT LrN

Diff.

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

IGWN
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Anlage 3 Allgemeiner Hinweis 
Allgemeiner Hinweis: 
Der Ausdruck wird aus Platzgründen auf die wichtigsten Immissionspunkte mit den maximalen Beurtei-
lungspegeln beschränkt. Bei Bedarf können die Seiten für zusätzliche Immissionspunkte erstellt wer-
den. 
 
Hinweis zur Spalte „K0“: 

- K0 = KΩ zur Berücksichtigung der Abstrahlung in den Viertelraum für Ausbreitung nach DIN ISO 

9613-2 (KΩ = 3 dB(A) für Wände, KΩ= 0 dB(A) für Dächer)  
- im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“ setzt sich K0 wie folgt zusammen: 

1. Für Quellen ohne Schalldämmspektrum (Summenpegel): 
KΩ= 3 dB(A) für Wände, KΩ= 0 dB(A) für Dächer und Zuschlag für Bodenreflexion nach DIN 
ISO 9613-2 „Alternatives Verfahren“ 

2. Für Quellen mit Schalldämmspektrum: 
KΩ = 3 dB(A) für Wände, KΩ = 0 dB(A) für Dächer. Einen expliziten Zuschlag für Bodenreflexi-
on gibt es in der DIN ISO 9613-2 „Allgemeines Verfahren“ nicht, da dort die unterschiedliche 
Bodendämpfung im Quell-, Mittel- und Empfängerbereich frequenzspezifisch unterschiedlich 
berücksichtigt wird.  

 
Hinweis zur Spalte „s“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

- Entfernung zwischen Emittenten und Immissionsort. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine 
mittlere Entfernung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Do-
kumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle 
möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf 
Wunsch erstellt. 

 
Hinweis zur Spalte „Adiv“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

- Mittlere Entfernungsminderung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Entfer-
nungsminderung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Do-
kumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle 
möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf 
Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „Agnd“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 
- Mittlerer Bodeneffekt. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Bodendämpfung an-

gegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzel-
nen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch 
aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 

 
Hinweis zur Spalte „Abar“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

- Mittlere Einfügedämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Einfügedämpfung 
angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der ein-
zelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist je-
doch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.  

 
Hinweis zur Spalte „Aatm“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

- Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere 
Dämpfung durch Luftabsorption angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt wer-
den. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Pro-
tokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und 
wird nur auf Wunsch erstellt. 

 
Hinweis zur Spalte „Cmet“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 
Mittlere meteorologische Korrektur. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine meteorologische 
Korrektur angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation 
der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist 
jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 
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Anlage 4 Rechenlaufinformationen 

 
  

Landkreis Pfaffenhofer a.d. Ilm

5064_2_Umbau eines Knotenpunktes in einen Kreisverkehr
Rechenlaufinformationen Beurteilungspegel

 
Rechenlaufbeschre ibung

Rechenkern: Gebäudelärmkarte
Titel:         5064_2_Lr_Ist
Gruppe:        
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 2
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 04.12.2018 07:23:30
Berechnungsende: 04.12.2018 07:23:33
Rechenzeit: 00:00:953 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 11
Anzahl berechneter Punkte: 11
Kernel Version: 07.12.2017 (64 bit)

Rechenlaufparamete r

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straßen: RLS-90
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Straßensteigung geglättet über eine Länge von : 15 m
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 16.BImSchV - Vorsorge
Gebäudelärmkarte:

Ein Immissionsort in der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometrieda ten

5064_2_Lr_Ist.sit 04.12.2018 07:23:24
- enthält:

5064_0_DFK.geo 14.08.2014 12:08:20
5064_0_Emissionen Ist.geo 13.08.2014 13:44:08
5064_0_Gebäude abbruch.geo 13.08.2014 13:24:08
5064_0_Gebäude.geo 03.12.2018 14:49:48
5064_0_Text.geo 13.08.2014 14:21:14
5064_2_IO.geo 04.12.2018 07:23:14

RDGM0001.dgm 13.08.2014 13:23:48

ProjektNr.: 5064.2/2018-JB

RechenlaufNr.: 2

Ingenieurbüro Kottermair GmbH
Gewerbepark 4, 85250 Altomünster
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Landkreis Pfaffenhofer a.d. Ilm

5064_2_Umbau eines Knotenpunktes in einen Kreisverkehr
Rechenlaufinformationen Beurteilungspegel

 
Rechenlaufbeschre ibung

Rechenkern: Gebäudelärmkarte
Titel:         5064_2_Lr_Plan
Gruppe:        
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 3
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 04.12.2018 07:23:42
Berechnungsende: 04.12.2018 07:23:45
Rechenzeit: 00:01:032 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 11
Anzahl berechneter Punkte: 11
Kernel Version: 07.12.2017 (64 bit)

Rechenlaufparamete r

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straßen: RLS-90
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Straßensteigung geglättet über eine Länge von : 15 m
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 16.BImSchV - Vorsorge
Gebäudelärmkarte:

Ein Immissionsort in der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometrieda ten

5064_2_Lr_Plan.sit 04.12.2018 07:23:14
- enthält:

5064_0_DFK.geo 14.08.2014 12:08:20
5064_0_Gebäude.geo 03.12.2018 14:49:48
5064_0_Text.geo 13.08.2014 14:21:14
5064_2_Emissionen Plan.geo 03.12.2018 15:22:16
5064_2_IO.geo 04.12.2018 07:23:14
5064_2_Planung.geo 03.12.2018 14:51:22

RDGM0001.dgm 13.08.2014 13:23:48

ProjektNr.: 5064.2/2018-JB

RechenlaufNr.: 3

Ingenieurbüro Kottermair GmbH
Gewerbepark 4, 85250 Altomünster

 Seite 1 von 1

SoundPLAN 7.4
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Landkreis Pfaffenhofer a.d. Ilm

5064_2_Umbau eines Knotenpunktes in einen Kreisverkehr
Rechenlaufinformationen Geländemodell

 
Rechenlaufbeschre ibung

Rechenkern: Digitales Geländemodell
Titel:         5064_0_DGM
Gruppe:        
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 1
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 0)
Berechnungsbeginn: 13.08.2014 14:23:48
Berechnungsende: 13.08.2014 14:23:49
Kernel Version: 10.12.2013 (64 bit)

Geometrieda ten

5064_0_DGM.sit 13.08.2014 14:22:14
- enthält:

5064_0_DGM.geo 13.08.2014 14:23:44
5064_0_Rechengebiet.geo 13.08.2014 13:49:58

ProjektNr.: 5064.2/2018-JB

RechenlaufNr.: 1

Ingenieurbüro Kottermair GmbH
Gewerbepark 4, 85250 Altomünster
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-12 m²4 m²

22 m²

4 m²

2 m²

V11

V11

V11

V11

V11

27 m²14 m²

42 m²

-22 m²

Biotoptypen

V51

P11

Eingriffe

-... m²
hierzu: geplante Biotoptypen

.... m²

.... m²

deutlich veränderte Fließgewässer -

Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppe mit überwiegend einheimischen, 

Versiegelung/Überbauung, mit Flächenangabe

Überbauung mit Böschung, mit Flächenangabe

Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv 

F13

B432

B311

B312

B141

B313

O7

V11

G4

P21

P22

P411

vorübergehende Inanspruchnahme, mit Flächenangabe

Rückbau / Entsiegelung, mit Flächenangabe

Gerolsbach mit teilweiser Sohl- und Uferverbauung

standortgerechten Arten (inkl. Alleen), junge Ausprägung

genutztem Grünland, mittlere bis alte Ausbildung

Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppe mit überwiegend einheimischen, 
standortgerechten Arten (inkl. Alleen), mittlere Ausprägung

Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppe mit überwiegend einheimischen, 
standortgerechten Arten (inkl. Alleen), alte Ausprägung

Tritt- und Parkrasen
(mit hoher Trittfrequenz)

Privatgarten,
strukturarm

Bauflächen und Baustelleneinrichtungsflächen (Rohbodenstandorte),
bisher bereits mit Gebäuden und Nebenanlagen bebaut

Sonderflächen der Land- und Energiewirtschaft,
teilversiegelt

versiegelte Flächen
des Straßen- und Flugverkehrs

Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung
entlang von Verkehrsflächen

Park- und Grünanlagen ohne Baumbestand oder mit Baumbestand
junger bis mittlerer Ausprägung

Schnitthecken mit überwiegend
fremdländischen Arten

Privatgarten,
strukturreich

bestehender Laubbaum

beseitigter Baum

mit Kronendurchmesser als Radius und Angabe

.... m²

Stammdurchmesser, teilw. Stammausdehnung

Eingriffsbereich Straßenplanung

X12
Misch- und Kerngebiet
einschließlich der typischen Grünflächen

8 Laufende Nummer im Regelungsverzeichnis

Blattgröße: 0.765 x 0.594 = 0.454 m²Zeichnung: P:\Projekte\5014.028\5_Planungen\2_Bauentwurf\Pläne\5014.028_BE_LP02,LP03,LP04.dwg

Ortslage von Gerolsbach

B H Bo W K L

1

Ortslage Gerolsbach

B H Bo W K L

1

B

H

Bo

W

K

L

B:Flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen des 
Schutzgutes Arten und Lebensräume (§5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BayKompV)

H: Nicht flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen des 
Schutzguts Arten und Lebensräume (§ 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BayKompV)

W: Wasserfunktionen

K: Klimafunktionen

L: Landschaftsbild

Legende - Konfliktkennzeichnung

Funktionsbezeichnung

Bezeichnung des BezugsraumsNummer des Bezugsraums

Planungsrelevante Funktion: 
Regelfall nach § 7 Abs. 3 
BayKompV trifft nicht zu

Funktion im Bezugsraum beeinträchtigt, 
Kompensation durch "B" mit abgedeckt (§ 
7 Abs. 3 BayKompV); wenn Funktion 
nicht beeinträchtigt, dann "--"

BO: Bodenfunktionen

V1/3

V1/3

V1

V2

V4

V5

V6

V7

Vermeidungsmaßnahme, Nummer

Nummer Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme
Vermeidungs-
maßnahme

V1 Reduzierung des Baufeldes in Nachbarschaft zu Gehölzen 

V2 Gehölzbeseitigungen zwischen 1.10 und 28.02. des Jahres

V3 Schutz von Gehölzen im Grenzbereich des Baufeldes 

V4 Aufrechterhaltung der Nutzung bis Baufeldfreimachung

V5 Vermeidung von Stoffeinträgen in Gewässer

V6 Verzicht auf Bauarbeit in den Nachtstunden     

V7 Verwendung einer insekten- und fledermausfreundlichen Straßenbeleuchtung

Vermeidungsmaßnahmen
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